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Veranstaltung zum Tag des Ehrenamts in Straelen -
Stadt würdigt herausragendes Engagement

ihrer Bürgerinnen und Bürger
Erstmalige Verleihung des Ehrenamtspreises gestiftet von bofrost*

Die Preisträger mit Bürgermeister Bernd Kuse, Dr. Anika Völkel, Blumenmädchen Tanja Nellessen sowie den Abgeordneten Stephan Wolters undDie Preisträger mit Bürgermeister Bernd Kuse, Dr. Anika Völkel, Blumenmädchen Tanja Nellessen sowie den Abgeordneten Stephan Wolters undDie Preisträger mit Bürgermeister Bernd Kuse, Dr. Anika Völkel, Blumenmädchen Tanja Nellessen sowie den Abgeordneten Stephan Wolters undDie Preisträger mit Bürgermeister Bernd Kuse, Dr. Anika Völkel, Blumenmädchen Tanja Nellessen sowie den Abgeordneten Stephan Wolters undDie Preisträger mit Bürgermeister Bernd Kuse, Dr. Anika Völkel, Blumenmädchen Tanja Nellessen sowie den Abgeordneten Stephan Wolters und
Stefan Rouenhoff, die zu Gast waren.Stefan Rouenhoff, die zu Gast waren.Stefan Rouenhoff, die zu Gast waren.Stefan Rouenhoff, die zu Gast waren.Stefan Rouenhoff, die zu Gast waren.
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Bekanntmachung der Stadt Straelen

Bekanntmachung der Stadt Straelen

SatzungSatzungSatzungSatzungSatzung
vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024

zur 3.zur 3.zur 3.zur 3.zur 3. Änderung der Satzung über  Änderung der Satzung über  Änderung der Satzung über  Änderung der Satzung über  Änderung der Satzung über AuslagenersatzAuslagenersatzAuslagenersatzAuslagenersatzAuslagenersatz
und und und und und AufwAufwAufwAufwAufwandsentschädigung sowie Lohnfortzah-andsentschädigung sowie Lohnfortzah-andsentschädigung sowie Lohnfortzah-andsentschädigung sowie Lohnfortzah-andsentschädigung sowie Lohnfortzah-

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung zur 3. Änderung der Satzung über Auslagen-
ersatz und Aufwandsentschädigung sowie Lohnfortzahlung und Ver-
dienstausfallentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Straelen vom 21.12.2018
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Straelen, 20. Dezember 2024
Bernd Kuse
Bürgermeister

 SatzungSatzungSatzungSatzungSatzung
vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024

zur 27. Änderung der Gebührensatzung vom 19. De-zur 27. Änderung der Gebührensatzung vom 19. De-zur 27. Änderung der Gebührensatzung vom 19. De-zur 27. Änderung der Gebührensatzung vom 19. De-zur 27. Änderung der Gebührensatzung vom 19. De-
zember 1997, zuletzt geändert am 19. Dezemberzember 1997, zuletzt geändert am 19. Dezemberzember 1997, zuletzt geändert am 19. Dezemberzember 1997, zuletzt geändert am 19. Dezemberzember 1997, zuletzt geändert am 19. Dezember

lung und lung und lung und lung und lung und VVVVVerdienstausfallentschädigungen für die erdienstausfallentschädigungen für die erdienstausfallentschädigungen für die erdienstausfallentschädigungen für die erdienstausfallentschädigungen für die Angehörigen derAngehörigen derAngehörigen derAngehörigen derAngehörigen der
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Straelen vom 21. Dezember 2018Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Straelen vom 21. Dezember 2018Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Straelen vom 21. Dezember 2018Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Straelen vom 21. Dezember 2018Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Straelen vom 21. Dezember 2018
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444), und der §§ 3, 11, 12, 21
und 22 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den
Katastrophenschutz (BHKG) vom17.12.2015 (GV. NRW. S. 886), zuletzt
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23.06.2021(GV. NRW. S.
762), hat der Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung vom 19. Dezem-
ber 2024 folgende Satzung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
Der neue § 7a wird wie folgt eingefügt:Der neue § 7a wird wie folgt eingefügt:Der neue § 7a wird wie folgt eingefügt:Der neue § 7a wird wie folgt eingefügt:Der neue § 7a wird wie folgt eingefügt:

§ 7a Brandsicherheitswachen§ 7a Brandsicherheitswachen§ 7a Brandsicherheitswachen§ 7a Brandsicherheitswachen§ 7a Brandsicherheitswachen
Für angeordnete Brandsicherheitswachen im Sinne des § 27 BHKG
wird der jeweiligen Einsatzkraft eine Aufwandsentschädigung gezahlt.
Die Höhe der Aufwandsentschädigung ist der Satzung über die Erhe-
bung von Kostenersatz und Entgelten in der Stadt Straelen bei Einsät-
zen der Freiwilligen Feuerwehr Straelen in der jeweils geltenden
Fassung zu entnehmen. Die Abrechnung erfolgt über den Wachbericht
nach jeder Veranstaltung.

2023,2023,2023,2023,2023, zur Satzung über die  zur Satzung über die  zur Satzung über die  zur Satzung über die  zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt StrAbfallentsorgung in der Stadt StrAbfallentsorgung in der Stadt StrAbfallentsorgung in der Stadt StrAbfallentsorgung in der Stadt Straelen vomaelen vomaelen vomaelen vomaelen vom
20. Dezember 199920. Dezember 199920. Dezember 199920. Dezember 199920. Dezember 1999

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW S.
444) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 05. März 2024 (GV. NRW S. 155), hat der Rat der
Stadt Straelen in seiner Sitzung am 19. Dezember 2024 folgende Satzung
beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
Die §§ 2, 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
        GrundgebührGrundgebührGrundgebührGrundgebührGrundgebühr

1. Die Grundgebühr bemisst sich nach Anzahl und Art der Abfallbehälter.
Sie umfasst die Inanspruchnahme von Leistungen, die ausschließlich der
Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der öffentlichen Abfallent-
sorgung dienen.

2. Die Grundgebühr beträgt für:
Abfälle zur BeseitigungAbfälle zur BeseitigungAbfälle zur BeseitigungAbfälle zur BeseitigungAbfälle zur Beseitigung
I. für Abfallsammelmietbehälter:

A) bei wöchentlicher einmaliger und 14-tägiger Entleerung
a) für einen 0,77 m³ Abfallgroßraumbehälter 172,79 Euro / Jahr
b) für einen 1,10 m³ Abfallgroßraumbehälter 172,79 Euro / Jahr

B) bei 14-tägiger Entleerung
a) für einen 60 l Abfallbehälter 41,17 Euro / Jahr
b) für einen 80 l Abfallbehälter 41,17 Euro / Jahr
c) für einen 120 l Abfallbehälter 41,17 Euro / Jahr
d) für einen 240 l Abfallbehälter 41,17 Euro / Jahr

II. für Abfallsammeleigentumsbehälter:
bei wöchentlicher einmaliger und 14-tägiger Entleerung

a) für einen 0,77 m³ Abfallgroßraumbehälter163,94 Euro / Jahr
b) für einen 1,10 m³ Abfallgroßraumbehälter 163,94 Euro / Jahr

Abfälle zur Abfälle zur Abfälle zur Abfälle zur Abfälle zur VVVVVerwertungerwertungerwertungerwertungerwertung
A) Papier, Pappe, Kartonagen
bei vierwöchentlicher Entleerung

a) für einen 120 l Wertstoffsammelbehälter 0,00 Euro / Jahr
b) für einen 240 l Wertstoffsammelbehälter 0,00 Euro / Jahr
c) für einen 0,77 m³ Wertstoffsammelgroßraumbehälter

33,40 Euro / Jahr
d) für einen 1,10 m³ Wertstoffsammelgroßraumbehälter

33,40 Euro / Jahr

B) Bioabfall bei 14-tägiger Entleerung
a) für einen 120 l Bioabfallsammelbehälter 21,34 Euro / Jahr
b) für einen 240 l Bioabfallsammelbehälter 21,34 Euro / Jahr

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
ZusatzgebührZusatzgebührZusatzgebührZusatzgebührZusatzgebühr

1. Die Zusatzgebühr bemisst sich nach dem Rauminhalt der Abfallbehälter
sowie der Häufigkeit der Abfuhr.

2. Die Zusatzgebühr beträgt für:
Abfälle zur BeseitigungAbfälle zur BeseitigungAbfälle zur BeseitigungAbfälle zur BeseitigungAbfälle zur Beseitigung

Folgende Bekanntmachungen wurden am 27. Dezember 2024 auf unserer Internetseite www.straelen.de veröffentlicht:
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I. für Abfallsammelmietbehälter:
A) bei wöchentlicher einmaliger Entleerung

a) für einen 0,77 m³ Abfallgroßraumbehälter 1.673,58 Euro / Jahr
b) für einen 1,10 m³ Abfallgroßraumbehälter 2.390,83 Euro / Jahr

B) bei 14-tägiger Entleerung
a) für einen 60 l Abfallbehälter 66,13 Euro / Jahr
b) für einen 80 l Abfallbehälter 88,17 Euro / Jahr
c) für einen 120 l Abfallbehälter 131,82 Euro / Jahr
d) für einen 240 l Abfallbehälter 260,96 Euro / Jahr
e) für einen 0,77 m³ Abfallgroßraumbehälter 836,78 Euro / Jahr
f) für einen 1,10 m³ Abfallgroßraumbehälter 1.195,41 Euro / Jahr

II. für Abfallsammeleigentumsbehälter:
A) bei wöchentlicher einmaliger Entleerung für einen 1,10 m³ Abfall-

großraumbehälter 2.390,83 E uro / Jahr
B) bei 14-tägiger Entleerung

a) für einen 0,77 m³ Abfallgroßraumbehälter 836,78 Euro / Jahr
b) für einen 1,10 m³ Abfallgroßraumbehälter 1.195,41 Euro / Jahr

Abfälle zur Abfälle zur Abfälle zur Abfälle zur Abfälle zur VVVVVerwertungerwertungerwertungerwertungerwertung
A) Papier, Pappe, Kartonagen bei vierwöchentlicher Entleerung

a) für einen 120 l Wertstoffsammelbehälter 0,00 Euro / Jahr
b) für einen 240 l Wertstoffsammelbehälter 0,00 Euro / Jahr
c) für einen 0,77 m³ Wertstoffsammelgroßraumbehälter

0,00 Euro / Jahr
d) für einen 1,10 m³ Wertstoffsammelgroßraumbehälter

0,00 Euro / Jahr
B) Bioabfall bei 14-tägiger Entleerung

      a) für einen 120 l Bioabfallsammelbehälter 43,25 Euro / Jahr
b) für einen 240 l Bioabfallsammelbehälter 84,70 Euro / Jahr

§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
Restabfallüberhang / RestabfallsäckeRestabfallüberhang / RestabfallsäckeRestabfallüberhang / RestabfallsäckeRestabfallüberhang / RestabfallsäckeRestabfallüberhang / Restabfallsäcke

Zur Entsorgung von gelegentlichem Restabfallüberhang beträgt die Benut-
zungsgebühr für einen 70 l Restabfallsack 3,50 Euro/Stück.

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten

Diese Satzung zur 27. Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die
Abfallentsorgung in der Stadt Straelen tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung zur 27. Änderung der Satzung über die Abfallent-
sorgung in der Stadt Straelen vom 19. Dezember 1997 wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden
kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Straelen, 20. Dezember 2024
Bernd Kuse
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Straelen
S a t z u n gS a t z u n gS a t z u n gS a t z u n gS a t z u n g

vom 20. Dezember 2024 über die Festsetzungvom 20. Dezember 2024 über die Festsetzungvom 20. Dezember 2024 über die Festsetzungvom 20. Dezember 2024 über die Festsetzungvom 20. Dezember 2024 über die Festsetzung
der Steuersätze für die Realsteuern der Stadtder Steuersätze für die Realsteuern der Stadtder Steuersätze für die Realsteuern der Stadtder Steuersätze für die Realsteuern der Stadtder Steuersätze für die Realsteuern der Stadt

Straelen (Hebesatzsatzung)Straelen (Hebesatzsatzung)Straelen (Hebesatzsatzung)Straelen (Hebesatzsatzung)Straelen (Hebesatzsatzung)
Aufgrund des § 25 Abs. 1 bis 4 des Grundsteuergesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert
durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294),
des § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung und
Erhebung der Realsteuern vom 16. Dezember 1981 (GV. NW. S. 732),
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV.
NRW. S. 738), des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geän-
dert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I S. 108)
sowie der §§ 7, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.
Juli 1994 (GV.NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Straelen in seiner
Sitzung am 19. Dezember 2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
Unterschiedliche Hebesätze für Unterschiedliche Hebesätze für Unterschiedliche Hebesätze für Unterschiedliche Hebesätze für Unterschiedliche Hebesätze für WWWWWohn- und Nichtwohngrundstückohn- und Nichtwohngrundstückohn- und Nichtwohngrundstückohn- und Nichtwohngrundstückohn- und Nichtwohngrundstückeeeee

Nach Maßgabe des § 2 setzt die Stadt Straelen zur Reduzierung der
Wohnnebenkosten unterschiedliche Hebesätze für Wohn- und Nicht-
wohngrundstücke fest.

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Festsetzung der HebesätzeFestsetzung der HebesätzeFestsetzung der HebesätzeFestsetzung der HebesätzeFestsetzung der Hebesätze

Die Stadt Straelen erhebt Grundsteuern und Gewerbesteuer mit folgen-
den Hundertsätzen des Steuermessbetrags oder des Zerlegungsanteils
(Hebesätzen):
1. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 638 v638 v638 v638 v638 v..... H. H. H. H. H.
2. für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes)

und

bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 3 des Bewertungsge-
setzes
im Sachverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke)

755 v755 v755 v755 v755 v..... H. H. H. H. H.
3. für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 2 des Bewer-

tungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten
sind (Wohngrundstücke) 447 v447 v447 v447 v447 v..... H. H. H. H. H.

4. für Gewerbesteuer 370 v370 v370 v370 v370 v..... H. H. H. H. H.
§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2

InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die
Realsteuern der Stadt Straelen (Hebesatzsatzung) wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Sat-
zung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Straelen, 20. Dezember 2024
Bernd Kuse
Bürgermeister



Mitteilungsblatt Straelen | 4. Jahrgang | Nr. 26 | Freitag, 27. Dezember 2024 | Kw 52 | mitteilungsblatt-straelen.de/e-paper4

Bekanntmachung der Stadt Straelen
SatzungSatzungSatzungSatzungSatzung

vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024
zur 33. Änderung der Satzung über die Beiträgezur 33. Änderung der Satzung über die Beiträgezur 33. Änderung der Satzung über die Beiträgezur 33. Änderung der Satzung über die Beiträgezur 33. Änderung der Satzung über die Beiträge
für den für den für den für den für den Anschluss an die Anschluss an die Anschluss an die Anschluss an die Anschluss an die AbwAbwAbwAbwAbwasserasserasserasserasseranlage der Stadtanlage der Stadtanlage der Stadtanlage der Stadtanlage der Stadt

StrStrStrStrStraelen,aelen,aelen,aelen,aelen, über die  über die  über die  über die  über die AbwAbwAbwAbwAbwasserbeseitigungsgebühren,asserbeseitigungsgebühren,asserbeseitigungsgebühren,asserbeseitigungsgebühren,asserbeseitigungsgebühren, über den K über den K über den K über den K über den Kosten-osten-osten-osten-osten-
ersatz von Haus- und Grundstücksanschlüssen und über die Kleinein-ersatz von Haus- und Grundstücksanschlüssen und über die Kleinein-ersatz von Haus- und Grundstücksanschlüssen und über die Kleinein-ersatz von Haus- und Grundstücksanschlüssen und über die Kleinein-ersatz von Haus- und Grundstücksanschlüssen und über die Kleinein-
leiterleiterleiterleiterleiterabgabe - Beitrabgabe - Beitrabgabe - Beitrabgabe - Beitrabgabe - Beitrags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur AbwAbwAbwAbwAbwasserbeseiti-asserbeseiti-asserbeseiti-asserbeseiti-asserbeseiti-
gungssatzung - vom 21. Dezember 1992gungssatzung - vom 21. Dezember 1992gungssatzung - vom 21. Dezember 1992gungssatzung - vom 21. Dezember 1992gungssatzung - vom 21. Dezember 1992
Aufgrund der §§ 7 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV NW S. 666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV.NRW.S. 444) und der §§ 4, 6, 8 und
10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712 / SGV NW 610), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S.
155), hat der Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung vom 19.12.2024
folgende Satzung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
§ 10 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
Die Benutzungsgebühr beträgt:
aa) für die Benutzung der öffentlichen Abwasserkanalisation je

Kubikmeter Abwassermenge (§ 9 Abs. 1, Buchstabe A/aa) 3,97 €
ab) für die Benutzung der öffentlichen Abwasserkanalisation

durch Mitglieder des Niersverbandes je Kubikmeter
Abwassermenge (§ 9 Abs. 1, Buchstabe A/aa) 1,66 €

b) für die Entsorgung der abflusslosen Grube je Kubikmeter
Abwassermenge (§ 9 Abs. 1, Buchstabe A/ab) 6,27 €

c) für die Entsorgung einer Kleinkläranlage je Kubikmeter
abgefahren Anlageninhalts (§ 9 Abs. 1, Buchstabe A/ac) 17,04 €

d) für die Einleitung von Niederschlagswasser je Quadratmeter
angeschlossener Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1, Buchstabe B)

0,84 €
im Bemessungszeitraum.

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Diese Satzung zur 33. Änderung der Satzung über die Beiträge für
den Anschluss an die Abwasseranlage der Stadt Straelen, über die
Abwasserbeseitigungsgebühren, über den Kostenersatz von Haus-
und Grundstücksanschlüssen und über die Kleinleitereingabe -
Beitrags- und Gebührensatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung
- vom 21.12.1992 tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft.

 BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung zur der Satzung über die Beiträge für den
Anschluss an die Abwasseranlage der Stadt Straelen, über die
Abwasserbeseitigungsgebühren, über den Kostenersatz von Haus-
und Grundstücksanschlüssen und über die Kleineinleiterabgabe -
Beitrags- und Gebührensatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung
- vom 21. Dezember 1992 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt

gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher

beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Straelen, 20. Dezember 2024
Bernd Kuse
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Straelen
SatzungSatzungSatzungSatzungSatzung

vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024
zur 1. Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbe-zur 1. Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbe-zur 1. Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbe-zur 1. Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbe-zur 1. Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbe-
trieb Stadtwerke Straelen vom 21. Dezember 2022trieb Stadtwerke Straelen vom 21. Dezember 2022trieb Stadtwerke Straelen vom 21. Dezember 2022trieb Stadtwerke Straelen vom 21. Dezember 2022trieb Stadtwerke Straelen vom 21. Dezember 2022

Aufgrund der §§ 7 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV. NW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
05. Juli 2024 (GV. NRW S. 444) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November
2004 (GV. NRW S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
05. März 2024 (GV. NRW S. 136) hat der Rat der Stadt
Straelen am 19. Dezember 2024 folgende Satzung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
§ 11 Abs. 2 Satz 2 erhält folgenden Wortlaut:

§ 37 Abs. 1 KomHVO NRW gilt entsprechend.
Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II

§ 14 wird wie folgt geändert:
1. In der Überschrift werden die Wörter „und Lagebericht“ gestrichen.
2. Im Text werden die Worte „und der Lagebericht sind“ gestrichen.
3. Nach dem Wort „Jahresabschluss“ wird das Wort „ist“ eingefügt.

Artikel IIIArtikel IIIArtikel IIIArtikel IIIArtikel III
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung zur 1. Änderung der Betriebssatzung für
den Eigenbetrieb der Stadtwerke Straelen vom 21.Dezember 2022
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-

benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Straelen, 20. Dezember 2024
Bernd Kuse
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Straelen
Offenlegung des Entwurfs der HaushaltssatzungOffenlegung des Entwurfs der HaushaltssatzungOffenlegung des Entwurfs der HaushaltssatzungOffenlegung des Entwurfs der HaushaltssatzungOffenlegung des Entwurfs der Haushaltssatzung
derderderderder Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2025Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2025Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2025Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2025Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des § 80 Absatz 3 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass der Entwurf der Haushalts-
satzung der Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2025 mit allen
Anlagen in der Zeit vom 27. Dezember 2024 bis zum Ende des Bera-
tungsverfahrens im Rat (voraussichtlich der 11. März 2025) während
der Dienststunden bei der Stadt Straelen, Zweigstelle Rathaus, Fach-
bereich Finanzen, Markt 15 - 17, öffentlich ausliegt. Gleichzeitig kann
der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen im Internet unter

www.straelen.de eingesehen werden.
Einwohner und Abgabepflichtige können bis zum 17. Januar 2025
Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung und ihrer
Anlagen erheben.
Die Einwendungen können sowohl schriftlich als auch mündlich zu
Protokoll bei der Stadt Straelen, Zweigstelle Rathaus, Fachbereich
Finanzen, Markt 15 - 17, sowie per E-Mail an finanzen@straelen.de
erhoben werden.
Über die Einwendungen beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung.

Straelen, 20.12.2024
Bernd Kuse _
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Straelen
SatzungSatzungSatzungSatzungSatzung

vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024
zur 2. Änderung der Satzung der Stadt Straelenzur 2. Änderung der Satzung der Stadt Straelenzur 2. Änderung der Satzung der Stadt Straelenzur 2. Änderung der Satzung der Stadt Straelenzur 2. Änderung der Satzung der Stadt Straelen

über die Errichtung und Benutzung vonüber die Errichtung und Benutzung vonüber die Errichtung und Benutzung vonüber die Errichtung und Benutzung vonüber die Errichtung und Benutzung von
Übergangsunterkünften und über die Erhebung einer Benutzungsge-Übergangsunterkünften und über die Erhebung einer Benutzungsge-Übergangsunterkünften und über die Erhebung einer Benutzungsge-Übergangsunterkünften und über die Erhebung einer Benutzungsge-Übergangsunterkünften und über die Erhebung einer Benutzungsge-

bühr vom 21. Dezember 2016bühr vom 21. Dezember 2016bühr vom 21. Dezember 2016bühr vom 21. Dezember 2016bühr vom 21. Dezember 2016
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV
NRW S. 666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) und der §§ 1, 2, 4 und 6
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712 / SGV NRW 610), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 05. März 2024 (GV. NRW. S. 155), hat der
Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 19. Dezember 2024
folgende Satzung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
§ 5 Abs. 1 und 2 werden wie folgt neu gefasst:
(1) Pro Monat und untergebrachter Person ist eine Grundgebühr in

Höhe von 211,00 € zu entrichten.
(2) Zusätzlich sind Gebühren für die Nebenkosten zu zahlen. Sie

betragen monatlich 46 € pro Person für elektrische Energie, 46 €
pro Person für Wärmeenergie sowie 59,00 € pro Person für die
sonstigen Nebenkosten.

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Vorstehende Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Straelen
über die Errichtung und Benutzung von Übergangsunterkünften und
über die Erhebung einer Benutzungsgebühr vom 21. Dezember 2016
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Straelen, 20. Dezember 2024
Bernd Kuse
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Straelen
S a t z u n gS a t z u n gS a t z u n gS a t z u n gS a t z u n g

vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024vom 20. Dezember 2024
zur 8. Änderung der Satzung über die Straßenrei-zur 8. Änderung der Satzung über die Straßenrei-zur 8. Änderung der Satzung über die Straßenrei-zur 8. Änderung der Satzung über die Straßenrei-zur 8. Änderung der Satzung über die Straßenrei-

nigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in dernigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in dernigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in dernigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in dernigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der
Stadt Straelen vom 21. Dezember 2016Stadt Straelen vom 21. Dezember 2016Stadt Straelen vom 21. Dezember 2016Stadt Straelen vom 21. Dezember 2016Stadt Straelen vom 21. Dezember 2016

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli
2024 (GV. NRW. S. 444), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die
Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 18. Dezember
1975 (GV. NRW. 1975 S. 706; ber. 1976 S. 12), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868) und
der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-

rhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 155), hat der
Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 19. Dezember 2024
folgende Satzung beschlossen:

Artikel lArtikel lArtikel lArtikel lArtikel l
§ 6 Absatz 4 und 5 erhält folgende Fassung:
(4) Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt bei

einer einmaligen wöchentlichen Reinigung jährlich:
a) für die Innenstadt 1,82 €
b) für Straßen, die vorwiegend dem Anliegerverkehr dienen

1,45 €

Fortsetzung auf nächster SeiteFortsetzung auf nächster SeiteFortsetzung auf nächster SeiteFortsetzung auf nächster SeiteFortsetzung auf nächster Seite
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c) für Straßen des innerörtlichen Verkehrs 1,30 €
d) für Straßen des überörtlichen Verkehrs 1,15 €

(5) Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr
erhoben. Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3)
beträgt jährlich:
- für den Streubereich I + II (W1) 0,86 €
- für den Streubereich III (W2) 0,25 €

Artikel lIArtikel lIArtikel lIArtikel lIArtikel lI
Diese Satzung zur 8. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Strae-
len vom 21. Dezember 2016 tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung zur 8. Änderung der Satzung über die Stra-
ßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der
Stadt Straelen vom 21. Dezember 2016 wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf
von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Straelen, 20. Dezember 2024
Bernd Kuse
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Straelen
Gebührensatzung vom 20.12.2024Gebührensatzung vom 20.12.2024Gebührensatzung vom 20.12.2024Gebührensatzung vom 20.12.2024Gebührensatzung vom 20.12.2024

zur Friedhofs- und Bestattungssatzungzur Friedhofs- und Bestattungssatzungzur Friedhofs- und Bestattungssatzungzur Friedhofs- und Bestattungssatzungzur Friedhofs- und Bestattungssatzung
der Stadt Straelender Stadt Straelender Stadt Straelender Stadt Straelender Stadt Straelen

Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW vom 17.06.2003 (GV
NRW S.313), zuletzt geändert durch Artikel 71 des Gesetzes vom 1.
Februar 2022 (GV.NRW S. 122) und § 7 in Verbindung mit § 41 Absatz 1
Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung NRW in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) sowie
der §§ 1,4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/, SGV.
NW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2024 (GV. NRW S.
155) hat der Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 19.12.2024
folgende Satzung beschlossen:

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
GebührenGebührenGebührenGebührenGebühren

Es werden erhoben für die Bestattung
a) eines Kindes unter 6 Jahren in einem Reihengrab 291,00 €
b) eines Kindes unter 6 Jahren in einem Wahlgrab (Flach)

333,00€
c) eines Kindes unter 6 Jahren in einem Wahlgrab (Tief)

512,00 €
d) eines Erwachsenen oder eines Kindes vom 6. Lebensjahr an in ei-

nem Reihengrab, Anonyme Bestattung           911,00 €
e) eines Erwachsenen oder eines Kindes vom 6. Lebensjahr an in ei-

nem Wahlgrab (Flach)        1.082,00 €
f) eines Erwachsenen oder eines Kindes vom 6. Lebensjahr an in ei-

nem Wahlgrab (Tief)        1.447,00 €
g) im Urnenreihengrab, Urnenwahlgrab, Wahlgrab, anonyme Urnen-

bestattung           396,00 €
h) Baumbestattung 396,00 €
i) Beisetzung auf dem Streufeld 312,00 €
2.2.2.2.2. Umbettungs - und  Umbettungs - und  Umbettungs - und  Umbettungs - und  Umbettungs - und AusgrAusgrAusgrAusgrAusgrabungsgebührenabungsgebührenabungsgebührenabungsgebührenabungsgebühren

Bei Ausgrabungen oder Umbettungen sind die entsprechenden
Gebühren nach
§ 1 - Bestattungsgebühren - zu entrichten.

3. Bestattung einer Frühgeburt3. Bestattung einer Frühgeburt3. Bestattung einer Frühgeburt3. Bestattung einer Frühgeburt3. Bestattung einer Frühgeburt
Für die Bestattung einer Frühgeburt unter 6 Monaten, für die kein
besonderes Grab in Anspruch genommen wird, ist keine Gebühr zu
zahlen.

4. Erwerb von Grabstellen4. Erwerb von Grabstellen4. Erwerb von Grabstellen4. Erwerb von Grabstellen4. Erwerb von Grabstellen
1. Neuerwerb von Grabstellen
a) Reihengrab (Nutzungsrecht 15 Jahre) für Kinder unter 6 Jahren

951,00 €
b) Wahlgrab (Nutzungsrecht 15 Jahre) für Kinder unter 6 Jahren

1.096,00 €
c) Reihengrab (Nutzungsrecht 25 Jahre) für Erwachsene oder Kinder

vom 6. Lebensjahr an        1.728,00 €
d) Wahlgrab (Nutzungsrecht 25 Jahre) für Erwachsene oder Kinder

vom 6. Lebensjahr an                     2.007,00 €
e) Urnenreihengrab (Nutzungsrecht 25 Jahre) 1.181,00 €
f) Urnenwahlgrab / Urnengruft (Nutzungsrecht 25 Jahre)

1.401,00 €
g) Streufeld (Nutzungsrecht für 25 Jahre) 743,00 €
h) Baumbestattung (Nutzungsrecht für 25 Jahre) 1.181,00 €
2. Verlängerung von Nutzungsrechten nach Ablauf des Nutzungsrechtes
a) Verlängerung des Nutzungsrechtes an Wahlgrabstätten für 25 Jahre

2.007,00 €
b) Verlängerung des Nutzungsrechtes an Wahlgrabstätten jährlich

80,00 €
c) Verlängerung des Nutzungsrechtes an Urnenwahlgrabstätten für

25 Jahre                                 1.401,00 €
d) Verlängerung des Nutzungsrechtes an Urnenwahlgrabstätten jähr-

lich 56,00 €
5. Genehmigung von Denkmalen und Grabplatten5. Genehmigung von Denkmalen und Grabplatten5. Genehmigung von Denkmalen und Grabplatten5. Genehmigung von Denkmalen und Grabplatten5. Genehmigung von Denkmalen und Grabplatten

Genehmigung zur Aufstellung von Denkmalen und Grabplatten
auf allen Grabarten                         18,00 €

6. Pflegepauschale bei vorzeitiger Rückgabe von Grabstätten6. Pflegepauschale bei vorzeitiger Rückgabe von Grabstätten6. Pflegepauschale bei vorzeitiger Rückgabe von Grabstätten6. Pflegepauschale bei vorzeitiger Rückgabe von Grabstätten6. Pflegepauschale bei vorzeitiger Rückgabe von Grabstätten
Wird eine Grabstätte vorzeitig zurückgegeben, ist für jede  ein-
zelne Grabstelle für jeden angefangenen Monat vor Ablauf des
Nutzungsrechtes eine Pflegepauschale zu zahlen.   5,80 €
Pauschale pflegefreies Rasenreihengrab 1.750,00 €

7. Pauschale für die Räumung von Reihengräbern und Gruften7. Pauschale für die Räumung von Reihengräbern und Gruften7. Pauschale für die Räumung von Reihengräbern und Gruften7. Pauschale für die Räumung von Reihengräbern und Gruften7. Pauschale für die Räumung von Reihengräbern und Gruften
Gebühr je Grabstelle 126,00 €

8. Benutzungsgebühren8. Benutzungsgebühren8. Benutzungsgebühren8. Benutzungsgebühren8. Benutzungsgebühren
Benutzung einer Leichenhalle pauschal 74,00 €
Benutzung der Trauerhalle Straelen 397,00 €
Benutzung der Trauerhalle Herongen 73,00 €

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Fälligkeit, GebührenpflichtigeFälligkeit, GebührenpflichtigeFälligkeit, GebührenpflichtigeFälligkeit, GebührenpflichtigeFälligkeit, Gebührenpflichtige

Die Gebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides
fällig. Die sofortige Fälligkeit kann aus begründetem Anlass angeord-
net werden.
Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet, wer selbst oder durch
Dritte, deren Handeln ihm zuzurechnen ist, Leistungen nach § 1 in
Anspruch genommen hat.
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§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Gebührensatzung zur Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt
Straelen vom 20. Dezember 2023 außer Kraft.

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Vorstehende Gebührensatzung zur Satzung über das Friedhof- und
Bestattungswesen in der Stadt Straelen - Friedhofssatzung - vom 19.
Juni 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-

macht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Straelen, 20. Dezember 2024
Bernd Kuse
Bürgermeister

Die Stadt Straelen feierte am
12. Dezember zum ersten Mal
im Rahmen einer Veranstaltung
für die Inhaberinnen und Inha-
ber der StraelenCard Ehren-
amtskarte den Tag des Ehren-
amts und ehrte die beeindru-
ckende Vielfalt ehrenamtlicher
Arbeit ihrer Bürgerinnen und
Bürger. Bürgermeister Bernd
Kuse begrüßte die Gäste herz-
lich und betonte die unverzicht-
bare Rolle des Ehrenamts, wel-
ches das Leben in der Stadt be-
reichert und stärkt.
Um das Engagement sichtbarer
zu machen und die ehrenamtli-
che Arbeit zu würdigen, hatte
die Stadt Straelen im vergan-
genen Jahr die Ehrenamtskarte
eingeführt. Seitdem wurden
bereits 278 StraelenCard Eh-
renamtskarten und 67 Ehren-
amtskarten NRW ausgegeben.
„Ehrenamt ist weit mehr als ein
Begriff - es ist eine Haltung. Es
bedeutet, Zeit, Energie und
Herzblut zu investieren, um an-
deren zu helfen und unsere Ge-
meinschaft zu stärken. Dafür
möchte ich Ihnen allen von Her-
zen danken“, hob der Bürger-
meister in seiner Ansprache
hervor.
Ein Höhepunkt der Veranstal-
tung war die erstmalige Verlei-
hung des Ehrenamtspreises der
Stadt Straelen 2024, der mit

Bericht der TitelseiteBericht der TitelseiteBericht der TitelseiteBericht der TitelseiteBericht der Titelseite einem Preisgeld von 5.000 Euro
dotiert ist und von der Firma
bofrost* gestiftet wurde. Die
Verleihung nahm Bürgermeis-
ter Kuse gemeinsam mit Dr.
Anika Völkel, Geschäftsführe-
rin für den Bereich Human Re-
sources & Legal bei bofrost*,
und dem Straelener Blumen-
mädchen Tanja Nellessen vor.
„Dieser Preis soll nicht nur eine
Anerkennung sein, sondern
auch ein Zeichen dafür, wie sehr
wir das ehrenamtliche Engage-
ment in unserer Stadt schät-
zen“, so der Bürgermeister wei-
ter. „23 Vorschläge sind für die
beiden Kategorien Einzelperso-
nen und Gruppen bei uns ein-
gegangen. Alle Nominierten
haben Herausragendes geleis-
tet, und ich möchte betonen:
Alle Ehrenamtlichen verdienen
unseren tiefsten Respekt und
Dank.“
„Als Bürger der Stadt Straelen,
wie sich bofrost* versteht, ist
es uns ein ganz besonderes An-
liegen, das ehrenamtliche En-
gagement zu würdigen. Ich dan-
ke Ihnen allen von Herzen für
Ihr Ehrenamt, den unermüdli-
chen Einsatz und die selbstlose
Bereitschaft zu helfen, wo es
geht. Alle Nominierten hätten
den Preis mehr als verdient und
gehen heute Abend als Sieger
der Herzen nach Hause, denn
Sie sind es, die das Leben in
und um Straelen für viele Men-
schen lebenswerter machen“,

betonte Dr. Anika Völkel.
Der erste Straelener Ehren-
amtspreis 2024 in der Katego-
rie Einzelperson ging an Ale-
xander Voigt, der 16 Jahre als
erster Vorsitzender des Kultur-
ring Straelen e.V. tätig war. Aus
einer „spontanen“ Zusage ent-
wickelte sich eine Erfolgsge-
schichte im Vorstand. In seiner
Laudatio resümierte Bürger-
meister Kuse: „Unser Preisträ-
ger hat es verstanden, Men-
schen zusammenzubringen, die
Kultur in Straelen zu beleben
und das Ehrenamt mit Herzblut
und Beharrlichkeit zu repräsen-
tieren. Mit seinem unermüdli-
chen Einsatz hat er Spuren hin-
terlassen, die noch lange sicht-
bar bleiben werden.“
Zweiter Preisträger des Abends
war das Team des Sauerlandla-
gers Straelen. Das Sauerland-
lager Straelen erhielt den Stra-
elener Ehrenamtspreis 2024 in
der Kategorie Gruppe für sein
außergewöhnliches Engage-
ment, das seit 60 Jahren Kin-
der und Jugendliche begeistert
und verbindet. Die jährliche Fe-
rienfreizeit steht für Gemein-
schaft, Abenteuer und uneigen-
nützigen Einsatz. „Besonders
hervorzuheben sind die enge
Verbundenheit der Beteiligten
über Generationen hinweg, die
Teilnahmemöglichkeit unab-
hängig von finanziellen Hinter-
gründen und die stetige Wei-
terentwicklung - sogar in

schwierigen Zeiten wie der Pan-
demie. Das Lager ist weit mehr
als eine Ferienmaßnahme: Es
ist eine Familie, ein Lebensge-
fühl und ein Symbol für geleb-
tes Ehrenamt“, so Bürgermeis-
ter Bernd Kuse in seiner Lau-
datio.
Zu den weiteren Höhepunkten
des Abends gehörte ein Vortrag
von Christian Müller, Kommu-
nikations- und Digitalisierungs-
begleiter zum Thema „Digitale
Sichtbarkeit, Kommunikation
und Mitgliedergewinnung für
Vereine und Organisationen“,
sowie eine beeindruckende
Show des Zauberers und Unter-
haltungskünstlers Giovanni
Alecci. Die Stadt Straelen setzt
auch langfristig auf die Stär-
kung des Ehrenamts. Künftig
sollen zusätzliche Maßnahmen,
wie ein Ehrenamtsnewsletter
und erweiterte Beratungsange-
bote, das ehrenamtliche Enga-
gement weiter fördern. Der
Abend endete mit einer Bot-
schaft, die alle Anwesenden in-
spirierte: „Erzählen Sie ande-
ren von Ihrem Engagement und
machen Sie deutlich, wie Eh-
renamt unsere Stadt bereichert.
Denn Ehrenamt ist ansteckend
- und das im allerbesten Sin-
ne.“ Mit Veranstaltungen wie
dieser bekräftigt die Stadt Stra-
elen ihr Ziel, das Ehrenamt nicht
nur zu würdigen, sondern auch
kontinuierlich zu fördern und
weiterzuentwickeln.
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Energieberatung der Verbraucherzentrale
Besser heizen - Wärme pumpen
Die Stadt Straelen bietet in Koo-
peration mit der Energieberatung
der Verbraucherzentrale NRW am
Mittwoch, 15. Januar 2025, einen
Vortrag zum Thema Heizung und
Wärmepumpe an.
Der Klimawandel schreitet voran.
Und der Austausch fossiler Hei-
zungssysteme gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung. Im Neubau
und in Bestandsgebäuden ist die
Wärmepumpe derzeit eine der

zukunftssichersten Heizungstech-
nologien.
Welche Vorteile die Wärmepum-
pe gegenüber herkömmlichen
Heiztechnologien hat und wie Ver-
braucherinnen und Verbraucher
günstige Fördermöglichkeiten
nutzen können, erklärt die Ver-
braucherzentrale NRW. Nach dem
Überblick haben Interessierte die
Möglichkeit, dem Energieberater
und Referenten für die Verbrau-

cherzentrale NRW Dietmar Bern-
hardi individuelle Fragen zu stel-
len. Der Vortrag beginnt um 18.00
Uhr in der bofrost* HALLE, Fonta-
nestraße 6, 47638 in Straelen. Die
Teilnahme ist kostenfrei. Um eine
vorherige Anmeldung im Ticket
Shop der Stadt Straelen oder un-
ter der Telefonnummer 02834
702413 wird gebeten.
Auch nach dem Vortrag können
Hausbesitzerinnen und Hausbesit-

zer die Energieberatung der Ver-
braucherzentrale bei Fragen zu
Sanierungsmaßnahmen und För-
dermöglichkeiten in Anspruch
nehmen. Weitere Informationen
und Terminvereinbarung auf
www.verbraucherzentrale.nrw/en-
ergieberatung.
Die Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale wird gefördert durch
das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie.

N N N N N A C H R U FA C H R U FA C H R U FA C H R U FA C H R U F
Mit tiefer Trauer erfüllt uns die Nachricht vom Tod unseres Kollegen

Herrn Herrn Herrn Herrn Herrn WWWWWerner Kerner Kerner Kerner Kerner Koppersoppersoppersoppersoppers

der am 3. Dezember im Alter von 65 Jahren verstorben ist.
Zum 1. Februar 1985 wurde Herr Koppers als Außendienstmitarbeiter bei der Stadt Straelen eingestellt. Ab Januar 1999

übte er diese Tätigkeit beim Kommunalkassenverband Straelen aus. Nach dessen Auflösung Ende Dezember 2012 erfolgte die
Versetzung von Herrn Koppers zurück zur Stadt Straelen.Etliche Jahre seines Lebens waren geprägt durch eine tückische

Krankheit, die ihm viel abverlangte und ihn immer wieder erheblich einschränkte. Dennoch haben wir Werner Koppers stets als
freundlichen, hilfsbereiten und äußerst humorvollen Kollegen erlebt. Und sogar noch, als seine Erkrankung ihm das Arbeiten

schließlich unmöglich machte, hat er uns mit seiner enormen Willenskraft und seinem ungebrochenen Lebensmut immer wieder
tief beeindruckt.

Die Stadt Straelen nimmt in Dankbarkeit Abschied.
Wir werden Herrn Koppers stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Bernd KuseBernd KuseBernd KuseBernd KuseBernd Kuse Dietmar MaaßenDietmar MaaßenDietmar MaaßenDietmar MaaßenDietmar Maaßen
Bürgermeister                      stellv. Vorsitzender des Personalrates
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N N N N N A C H R U FA C H R U FA C H R U FA C H R U FA C H R U F
Die Stadt Straelen trauert um ihre ehemalige Mitarbeiterin

Frau Christel SeimFrau Christel SeimFrau Christel SeimFrau Christel SeimFrau Christel Seim

Sie starb am 7. Dezember im Alter von 85 Jahren.
Frau Seim wurde zum 6. April 1970 als Mitarbeiterin für das Schulverwaltungsamt der Stadt Straelen eingestellt. Bis zu ih-
rem Eintritt in den Ruhestand Ende Mai 1999 war sie in diesem Bereich tätig. Aufgabenschwer-punkt von Frau Seim war
hier die Planung und Abwicklung der Volks-hochschulkurse. Ebenso hervorzuheben ist ihr besonderes Engagement beim

Aufbau der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen der Stadt Straelen und Bayon in Frankreich.
Gewissenhaft und mit großem Verantwortungsbewusstsein erfüllte Frau Seim die anfallenden Aufgaben. Die Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter der Verwaltung haben sie als freundliche und hilfsbereite Kollegin kennen und schätzen gelernt.

Die Stadt Straelen nimmt in Dankbarkeit Abschied.
Wir werden Frau Seim stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Bernd KuseBernd KuseBernd KuseBernd KuseBernd Kuse Dietmar MaaßenDietmar MaaßenDietmar MaaßenDietmar MaaßenDietmar Maaßen
Bürgermeister stellv. Vorsitzender des Personalrates

„Stroelse Kopfsalat“ übergibt Spendengelder an Kinder-
und Jugendhaus in Straelen
Auch im zurückliegenden Jahr
freute sich das Team vom Straele-
ner Kneipenquiz wieder über
sechs ausgebuchte Quizabende in
der guten Stube des „Goldenen
Herzens“ in Straelen. In gemütli-
cher Runde wurden nicht nur kniff-
lige und kurzweilige Fragen ge-

stellt und gelöst, sondern es wur-
de zudem auch noch Geld für ei-
nen guten Zweck gesammelt. In
diesem Jahr freute sich das Team
über die Spendensumme von 2.600
Euro, die noch rechtzeitig vor
Weihnachten an die Ponter Kin-
der- und Jugendhilfe übergeben

wurde, die Anfang November ei-
nen neuen Standort in Straelen
eröffnet hat. Hier wird das Geld
für die Anschaffung u. a. von Be-
wegungsspielzeug sowie einem
Spielsofa verwendet. Das Team
vom Stroelse Kopfsalat bedankt
sich an dieser Stelle nochmals bei

allen Spendern und Sponsoren.
Die Vorbereitungen für die die äu-
ßerst beliebten Quizabende im
nächsten Jahr laufen bereits auf
Hochtouren. Termine und weitere
Infos folgen in Kürze auf Face-
book sowie Instagram unter „stro-
else kopfsalat“.
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Nikolausbesuch bei den Feuerdrachen Straelen
Große Freude und großzügige Spende

Kinder der Feuerwehr mit dem Nikolaus, den Betreuern sowie denKinder der Feuerwehr mit dem Nikolaus, den Betreuern sowie denKinder der Feuerwehr mit dem Nikolaus, den Betreuern sowie denKinder der Feuerwehr mit dem Nikolaus, den Betreuern sowie denKinder der Feuerwehr mit dem Nikolaus, den Betreuern sowie den
Vertretern der Gärtnergemeinschaft Broekhuysen bei der Schecküber-Vertretern der Gärtnergemeinschaft Broekhuysen bei der Schecküber-Vertretern der Gärtnergemeinschaft Broekhuysen bei der Schecküber-Vertretern der Gärtnergemeinschaft Broekhuysen bei der Schecküber-Vertretern der Gärtnergemeinschaft Broekhuysen bei der Schecküber-
gabegabegabegabegabe

Am letzten Übungsmittag des
Jahres gab es für die Kinder
der Kinderfeuerwehr „Feuer-
drachen“ der Freiwilligen Feu-
erwehr Straelen eine ganz be-
sondere Überraschung. Der Ni-
kolaus höchstpersönlich schau-
te vorbei und sorgte für leuch-
tende Augen bei den kleinen
Nachwuchsfeuerwehrleuten.
Lob vom Nikolaus und Ge-Lob vom Nikolaus und Ge-Lob vom Nikolaus und Ge-Lob vom Nikolaus und Ge-Lob vom Nikolaus und Ge-
schenkeschenkeschenkeschenkeschenke
Der Nikolaus hatte in diesem
Jahr nur Gutes über die jungen
Mitglieder zu berichten. „Ihr
wart alle brav und habt euch
bei euren Übungen toll enga-
giert“, lobte er die Kinder. Als
Belohnung gab es kleine Ge-
schenke, die von Bella, einer
Betreuerin der Feuerdrachen,
überreicht wurden.
Die Kinder freuten sich sehr
über diese unerwartete Aner-
kennung.
Großzügige Unterstützung ausGroßzügige Unterstützung ausGroßzügige Unterstützung ausGroßzügige Unterstützung ausGroßzügige Unterstützung aus
der Regionder Regionder Regionder Regionder Region
Ein besonderes Highlight war
die Übergabe eines Schecks
durch die Gärtnergemeinschaft
Broekhuysen. Der großzügige
Betrag von 400 Euro wurde
durch Thomas Geuyen und
Klaus Gravendyck überreicht,
die gemeinsam mit dem Niko-
laus den jungen Feuerwehrmit-

gliedern und ihren Betreuern
eine große Freude bereiteten.
„Eine solche Unterstützung ist
für die Arbeit mit der Kinder-
feuerwehr von unschätzbarem
Wert“, betonte Thorsten Fi-
scher, Leiter der Freiwilligen
Feuerwehr Straelen. „Sie zeigt,
wie sehr das Ehrenamt in unse-
rer Region geschätzt wird.“
Dank und Dank und Dank und Dank und Dank und AusblickAusblickAusblickAusblickAusblick
Die Kinder und Betreuer der
Feuerdrachen verabschiedeten
sich mit einem herzlichen Dan-
keschön an die Gärtnergemein-
schaft Broekhuysen und
wünschten allen Anwesenden
schöne Feiertage und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr. Auch
der Nikolaus versprach, im
nächsten Jahr wieder vorbeizu-
schauen - wenn die Feuerdra-
chen weiterhin so engagiert bei
der Sache bleiben.
Die Kinderfeuerwehr Straelen
freut sich schon jetzt auf das
kommende Jahr und plant wei-
tere spannende Übungen und
Aktivitäten, um den Nachwuchs
für die Feuerwehrarbeit zu be-
geistern.
Dank der großzügigen Unter-
stützung der Region und des
Engagements der Betreuer ist
die Zukunft der Feuerdrachen
gesichert.
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Hl. Barbara hat ihr neues Zuhause
Mitgliederversammlung der St. Barbara Bruderschaft

Tag der offenen Tür an der Städtischen
Sekundarschule Straelen
Ein Einblick ins themenorientierte Lernen

In diesem Jahr konnten wir als St.
Barbara Bruderschaft im Zuge unse-
rer jährlichen Messe und Mitglie-
derversammlung etwas besonders
durchführen. Unser Ehrenpräsident
Franz Kretz berichtete nochmal über
unsere zweite Barbara-Statue und
sie wurde nach der Messe in St.
Peter und Paul durch unseren Pastor
Ludwig Verst gesegnet und in ihr
neues Zuhause gestellt. Im Bereich
des Taufbeckens ist sie nun für alle
zu sehen.
Das war nicht immer so. Sie ist eine
von vier Schutzheiligen, die unsere
Stadt beschütz haben und als einzi-
ge übergeblieben ist. Im Jahre 1420
wurde sie ins Kuhtor der Stadtmau-

er platziert, wo sie bis 1828 die süd-
östliche Seite Straelens beschützte.
Nach dem teilweisen Abriss der Stadt-
mauer fand sie ihren Platz im Giebel
der ehemaligen Gaststätte Löwe-
nich bis 2014. Von dort wurde sie
Ende 2014 geholt und in die Restau-
rationsabteilung des LVR in Köln ge-
bracht, wo sie in drei Jahren Arbeit
wieder zu Glanz erstrahlte. 2018
konnten wir dann die restaurierte
Barbara zurück nach Straelen holen,
bis es nach der Renovierung der Kir-
che und coronabedingt endlich aus
dem Stadtarchiv an Ihren Platz ging.
Es war für alle ein besonderes Ereig-
nis. In Köln wurde bestätigt, dass die
Figur um 1370 hergestellt wurde und

somit nun über 650 Jahre alt ist. Im
Bereich des Taufbeckens der Kirche
liegen auch einige Bilder aus, wie
sie einmal aussah.
Im Anschluss an diesen Event konn-
te unser Präsident Alexander Heyer
51 Mitglieder im Straelener Hof be-
grüßen. Schriftführer Markus van de
Fen verlas das Protokoll der letzten
Zusammenkunft. Im Bericht des Kas-
sierers Heiko Stienen wurde grob
über die Ein- und Ausgaben berich-
tet und im Rückblick lies Marco
Hentschke nochmals das gesamte
Jahr Revue passieren. Ein schöner
Höhepunkt war die großartig orga-
nisierte Radtour der Bruderschaft.
Wie bei jeder Versammlung wurde

auch dieses Jahr wieder eine Samm-
lung durchgeführt, diesmal beschloss
man, die Spende dem Sauerlandla-
ger zukommen zu lassen. Der Be-
trag von 600 Euro wurde an Steffi
Berghs-Trienekens und Anne Peters
übergeben. Der geschäftsführende
Vorstand war dieses Jahr zu bestim-
men. Nach über 30 Jahren Vorstands-
arbeit stand unser 2. Vorsitzender
Heinrich Brimmers nicht mehr zur
Verfügung. Markus van de Fen wur-
de als sein Nachfolger gewählt. Un-
ser Präsidenten Alexander Heyer und
erster Kassierer Heiko Stienen wur-
den wiedergewählt. Thomas Maa-
ßen wurde zum 1. Schriftführer und
Ralf Thekook zum Beisitzer gewählt.

Der neue Schul-Kiosk der Städtischen Sekundarschule Straelen. Foto:Der neue Schul-Kiosk der Städtischen Sekundarschule Straelen. Foto:Der neue Schul-Kiosk der Städtischen Sekundarschule Straelen. Foto:Der neue Schul-Kiosk der Städtischen Sekundarschule Straelen. Foto:Der neue Schul-Kiosk der Städtischen Sekundarschule Straelen. Foto:
SK-StraelenSK-StraelenSK-StraelenSK-StraelenSK-Straelen

Am 28. November ffnete die Städti-
sche Sekundarschule Straelen wieder
ihre Türen, um allen Interessierten
einen grundlegenden Einblick in die
vielfältigen Aktivitäten und Lehran-
gebote der Schule zu gewähren. Der
Tag der Offenen Tür bot nicht nur
einen informativen Überblick über
das schulische Angebot, sondern
präsentierte auch beeindruckende
kreative und handwerkliche Projek-
te, die von den Schülerinnen und
Schülern mit großer Begeisterung
umgesetzt wurden. Im Fach Technik
konnten Eltern und Kinder Einblick
in den praktischen orientierten Un-
terricht der Fachgruppen Holztech-
nik und Metalltechnik nehmen. An-
hand konkreter, von den Schüler-
innen und Schülern der Sekundar-
schule Straelen erstellter Produkte
konnten sie sich von der Bandbreite

dieses Faches überzeugen. Jedes
Besuchskind gestaltete als Erinne-
rung einen kleine Holz-Elch mit ro-
ter Nase, passend zur Weihnachts-
zeit. Aber auch andere Fachschaften
hatten Praktisches im Angebot. So
konnten hier zum Beispiel alle Be-
suchskinder passend zur Weih-
nachtszeit kreativ werden und selbst-
ständig eine stimmungsvolle Kerze
gestalten. Für diese Aktion stellte
die Firma Müller Kerzen aus Strae-
len Material und Know-how zur Ver-
fügung. Die Sekundarschule Strae-
len ist eine der wenigen Schulen im
Land, die Schüler der Stufe 9 auf den
Erwerb der Prüfbescheinigung zum
Führen eines Mofas vorbereitet.
Hierzu gehört nicht nur eine solide
theoretische Ausbildung durch einen
qualifizierten Lehrer der Schule, son-
dern auch die praktische Übung mit

vier eigens hierfür angeschafften um-
weltfreundlichen Elektro-Mofas.
Als unterrichtliches Highlight bietet
die Sekundarschule Straelen The-
menorientierten Unterricht, kurz
TheO, an. Vier Stunden in der Woche
forschen und untersuchen die Schü-
lerinnen und Schüler im Unterricht
verschiedene Themen, die von allen
Fachrichtungen aus betrachtet wer-
den. Die Schülerinnen und Schüler
lernen hier selbstständig zu arbei-
ten, Lehrer werden zu Lernbeglei-
tern. Stolz konnte die Sekundarschu-
le Straelen allen Besuchern den neu
eingerichteten Schul-Kiosk vorstel-
len. Hier können alle Schulmitglie-
der kostengünstig ein kleines Pau-
senfrühstück erwerben. Geleitet wird

es von zwei Kolleginnen und inter-
essierten Schülerinnen und Schü-
lern. Am Tag der offenen Tür bot sich
hier die Gelegenheit zum Austausch
mit anderen Eltern im Elterncafé.
Der Förderverein sorgte zudem mit
herzhaften Grillgerichten für das leib-
liche Wohl. Der Tag der offenen Tür
an der Städtischen Sekundarschule
Straelen war ein erlebnisreicher Tag
für Schülerinnen und Schüler, Eltern
sowie alle Neugierigen, die mehr
über die Schule und ihre vielfältigen
Angebote erfahren wollten. Die Se-
kundarschule Straelen bedankt sich
bei allen Unterstützern für ihr Enga-
gement im Jahr 2024 und dankt al-
len Gästen herzlich für ihren Be-
such.
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Blaulicht-Nacht 2025 - Jetzt noch schnell Tickets sichern

Weihnachtsspende der Sparkasse

Wilfried Röth, Andreas Servas, Franz Kulka, Thomas Müller (hintereWilfried Röth, Andreas Servas, Franz Kulka, Thomas Müller (hintereWilfried Röth, Andreas Servas, Franz Kulka, Thomas Müller (hintereWilfried Röth, Andreas Servas, Franz Kulka, Thomas Müller (hintereWilfried Röth, Andreas Servas, Franz Kulka, Thomas Müller (hintere
Reihe, von links), Dr. Angelika Mosch Messerich, Birgitt Brünken,Reihe, von links), Dr. Angelika Mosch Messerich, Birgitt Brünken,Reihe, von links), Dr. Angelika Mosch Messerich, Birgitt Brünken,Reihe, von links), Dr. Angelika Mosch Messerich, Birgitt Brünken,Reihe, von links), Dr. Angelika Mosch Messerich, Birgitt Brünken,
Hildegard Kleintjes, Heike Calaminus (vordere Reihe von links). Foto:Hildegard Kleintjes, Heike Calaminus (vordere Reihe von links). Foto:Hildegard Kleintjes, Heike Calaminus (vordere Reihe von links). Foto:Hildegard Kleintjes, Heike Calaminus (vordere Reihe von links). Foto:Hildegard Kleintjes, Heike Calaminus (vordere Reihe von links). Foto:
Sparkasse Rhein-MaasSparkasse Rhein-MaasSparkasse Rhein-MaasSparkasse Rhein-MaasSparkasse Rhein-Maas

Seit vielen Jahren verzichten die
Sparkasse Rhein-Maas und ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auf Weihnachtspräsente und un-
terstützen stattdessen Organisa-
tionen, die sich um Menschen
kümmern, die nicht auf der Son-
nenseite des Lebens stehen.
In diesem Jahr fiel die Wahl auf
drei Organisationen, die sich der
Hilfe für Menschen in den letzten
Tagen ihres Lebens verschrieben
haben. Bei einem Treffen im Hos-
piz in Donsbrüggen konnten sich
die Sparkassenvorstände Wilfried
Röth und Thomas Müller mit dem
Personalratsvorsitzenden Andre-

as Servas über den Einsatz der
haupt- und ehrenamtlich Tätigen
in den Hospizen Kleve-Donsbrüg-
gen und Kevelaer-Wetten infor-
mieren und die besondere Situa-
tion vorstellen lassen. Ebenfalls
dabei waren Aktive aus der Em-
mericher Christina-Kleintjes-Hos-
piz-Stiftung, die den Bau und Be-
trieb eines stationären Hospizes
vorbereiten.
Sparkassenvorstand Wilfried Röth
betonte beim Austausch die Wich-
tigkeit und Sinnhaftigkeit dieser
Einrichtungen. „Wir fördern die-
ses Angebot und die hier Tätigen
Menschen gerne, weil wir uns be-

wusst sind, wie wichtig gerade in
der modernen Gesellschaft die-
ses Angebot an Zuwendung in den
letzten Tagen ist.“ Und auch die
Mitarbeitenden unterstützen die-
se jährliche Aktion so Personal-
ratsvorsitzender Andreas Servas:
„Die Mitarbeitenden der Sparkas-
se tragen diese jährliche Aktion
mit, sie hat sich über Jahre be-
währt - und hilft dort, wo es
besonders nötig ist.“
Im Austausch wurde deutlich, wie
mühsam der Weg bis zur Inbe-
triebnahme eines Hospizes sein
kann, wie aber auch gerade an
Weihnachten und um den Jahres-
wechsel eine ganz besondere At-
mosphäre dort herrscht - oder wie
eine Mitarbeiterin feststellte:
„Das war mein schönstes Weih-
nachtsfest.“ Sowohl Birgitt Brün-
ken als auch Dr. Angelika Mosch
Messerich stellten heraus, dass
das Zusammenwirken von Haupt-
und Ehrenamt für die Einrichtun-
gen wichtig ist und in den Einrich-
tungen vieles möglich ist, was in
der heutigen Krankenhausland-
schaft an Zeiteinsatz und Zuwen-
dung nicht erbracht werden kann.
Und sie stellten fest: „Der Einsatz
im Hospiz und in der ambulanten
Hospizbegleitung ist für Mitarbei-
tende und Helfer keine Einbahn-
straße, sondern die Helfenden be-
kommen unwahrscheinlich viel
zurück.“ Auch stellten sie heraus,

wie wichtig es ist, Kinder an das
Thema Tod heranzuführen: Regel-
mäßige Besucher von Kindergar-
tenkindern oder Schülerinnen und
Schüler in den Einrichtungen tra-
gen ebenso dazu bei, wie das An-
gebot von Praktikumsplätzen.
„Kinder müssen heute wieder ler-
nen, dass der Tod zum Leben dazu-
gehört“, so Dr. Mosch Messerich.
Die Hospizvertreterinnen aus
Donsbrüggen und Wetten boten
der Emmericher Stiftung an, im
Austausch zu bleiben und sie auf
dem Weg zur Errichtung und dem
Betrieb des eigenen Hospizes zu
begleiten. Auf einem Weg, den
Franz Kulka als mühselig und lang-
wierig bezeichnete, der aber
inzwischen mit dem Kauf eines
Grundstücks einen ersten Meilen-
stein erreichte.
Die Weihnachtsspende in Höhe
von 12.000 Euro steht neben den
zahlreichen weiteren Förderungen
für gemeinnützige Vereine und Or-
ganisationen durch die Sparkas-
se und ihre Stiftungen.
Kindergärten, Schulen und die
Hochschule Rhein-Waal, Chöre,
Musikgruppen, Sportvereine, Mu-
seen, Kulturschaffende, Schützen-
vereine, Heimat- oder Karnevals-
vereine, Umweltprojekte und
schließlich auch soziale Einrich-
tungen stehen beispielhaft für die
Förderung der Region während
des ganzen Jahres.

StrStrStrStrStraelenaelenaelenaelenaelen Am 11. Januar 2025 wird
die bofrost*HALLE wieder in fla-
ckerndes Blaulicht gehüllt und
verwandelt sich zum angesagten
Partytempel. Es ist wieder Blau-
licht-Nacht in Straelen!
2025 wird die Coverband Plan-B
auf der großen Bühne in der
bofrost*HALLE spielen. Plan-B ist
seit Jahren eine der gefragtes-
ten Coverbands am Niederrhein
und war auch schon auf der Blau-
licht-Nacht zu Gast. Die Band ist
immer am Puls der Zeit und zieht
die Zuhörer mit einem facetten-
reichen Liveprogramm in ihren
Bann. Besonders bekannt sind
die sechs Künstler für Ihre Nons-
top-Party-Medleys aus verschie-

densten Genres wie den 90ern,
Boy-Bands, Rock-Classics usw.
„Wir sind froh, Plan-B wieder bei
uns begrüßen zu dürfen und freu-
en uns schon auf ein tolles Live-
spektakel, bei dem jeder auf sei-
ne Kosten kommt“, freut sich
Marco Peters vom Orga Team.
Natürlich sind auch die DJs von
DANCE-SENSATION.DE wieder
mit fetten Beats am Start. Sie
werden den Besuchern vor und
nach den Bandsets mächtig ein-
heizen und sorgen für Partystim-
mung bis in die Morgenstunden.
Die traditionelle große Tombola
gehört wie die Hauptverlosung
auch wieder fest zum Programm.
„Hier möchten wir schon jetzt

ein ganz, ganz großes Danke-
schön an die vielen Unterneh-
men aussprechen, die uns immer
wieder so toll unterstützen“, be-
tont Peters.
In der EX-Bar dürfen sich die Be-
sucher wieder auf viele leckere
alkoholische und nicht-alkoholi-
sche EX-tails freuen.
Für ein unvergessliches Anden-
ken sorgen die „Photo-Nerds“.
Hier kann man sich mit witzigen
(Feuerwehr-)Utensilien ausrüs-
ten, und den Abend in einem Foto
verewigen.
Das Organisationsteam der Stra-
elener Feuerwehr hat also die
perfekte Basis für eine tolle Par-
ty geschaffen und hofft wie in

den Vorjahren auf ein ausverkauf-
tes Haus.
Tickets für die Blaulicht-Nacht
2025 sind ausschließlich bei der
„Jakobs-Börse“ (beim Aldi Stra-
elen) zum VVK Preis von 12 Euro
bis zum 10. Januar 2025 erhält-
lich und nur solange der Vorrat
reicht. Es gibt keinen Onlinever-
kauf.
Sollten Tickets aus dem Vorver-
kauf übrigbleiben, wird es für
Kurzentschlossene eine Abend-
kasse geben, an denen die Ti-
ckets dann für je 15 Euro erhält-
lich sind.
Alle aktuellen Infos gibt es unter
Facebook und Instagram auf den
Seiten der Blaulicht-Nacht.
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Katholische Kirche St. Peter und Paul
Auwel-Holt - Broekhuysen - Straelen

Katholische Kirche StraelenKatholische Kirche StraelenKatholische Kirche StraelenKatholische Kirche StraelenKatholische Kirche Straelen

Gottesdienste in Straelen St. Pe-Gottesdienste in Straelen St. Pe-Gottesdienste in Straelen St. Pe-Gottesdienste in Straelen St. Pe-Gottesdienste in Straelen St. Pe-
ter und Paul (SPP):ter und Paul (SPP):ter und Paul (SPP):ter und Paul (SPP):ter und Paul (SPP):
Samstags:Samstags:Samstags:Samstags:Samstags: 17 Uhr - Hl. Messe
Sonntags:Sonntags:Sonntags:Sonntags:Sonntags:
8 Uhr - Hl. Messe
10.45 Uhr - Hl. Messe
Montags:Montags:Montags:Montags:Montags:
19 Uhr - Hl. Messe (entfällt am
30. Dezember und am 6. Januar
2025)
Donnerstags:Donnerstags:Donnerstags:Donnerstags:Donnerstags:
19 Uhr - Hl. Messe
Freitags:Freitags:Freitags:Freitags:Freitags:
19 Uhr - Hl. Messe (entfällt am
27. Dezember)
Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt, St. St. St. St. St.
Georg (SG):Georg (SG):Georg (SG):Georg (SG):Georg (SG):
Sonntags:Sonntags:Sonntags:Sonntags:Sonntags:
9.30 Uhr - Hl. Messe
Mittwochs:Mittwochs:Mittwochs:Mittwochs:Mittwochs:
19 Uhr - Hl. Messe
Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.
Cornelius (SC):Cornelius (SC):Cornelius (SC):Cornelius (SC):Cornelius (SC):
Samstags:Samstags:Samstags:Samstags:Samstags:
18.30 Uhr - Hl. Messe
Dienstags:Dienstags:Dienstags:Dienstags:Dienstags:
19 Uhr - Hl. Messe
Gottesdienste im Marienhaus:Gottesdienste im Marienhaus:Gottesdienste im Marienhaus:Gottesdienste im Marienhaus:Gottesdienste im Marienhaus:
Samstags:Samstags:Samstags:Samstags:Samstags: 10 Uhr, im Wechsel
Wort-Gottes-Feiern oder Hl. Mes-
se
WWWWWeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Infor-----
mationen:mationen:mationen:mationen:mationen:
27.27.27.27.27. Dezember bis 6. Dezember bis 6. Dezember bis 6. Dezember bis 6. Dezember bis 6. J J J J Januaranuaranuaranuaranuar: Täg-
lich, von 16.30 bis 17 Uhr offenes
Singen an der Krippe in SPP
Freitag, 27. DezemberFreitag, 27. DezemberFreitag, 27. DezemberFreitag, 27. DezemberFreitag, 27. Dezember
8 Uhr - Messe zum Patronatsfest
der St. Johannes-Bruderschaft;
9.30 Uhr - Messe mit dem Musik-
verein in SG; 16.30 Uhr - offenes

Singen an der Krippe in SPP
Montag, 30. DezemberMontag, 30. DezemberMontag, 30. DezemberMontag, 30. DezemberMontag, 30. Dezember - 19 Uhr:
Bethlehemgang mit Hl. Messe in
SG
Dienstag, 31. DezemberDienstag, 31. DezemberDienstag, 31. DezemberDienstag, 31. DezemberDienstag, 31. Dezember - 17 Uhr:
Hl. Messe in zum Jahresende,
jeweils in SPP, SG und SC
Mittwoch, 1. Januar -Mittwoch, 1. Januar -Mittwoch, 1. Januar -Mittwoch, 1. Januar -Mittwoch, 1. Januar - 10.45 Uhr:
Festmesse in SPP
SternsingerSternsingerSternsingerSternsingerSternsingeraktion - aktion - aktion - aktion - aktion - AussendungAussendungAussendungAussendungAussendung
der Sternsingerder Sternsingerder Sternsingerder Sternsingerder Sternsinger
Samstag, 4. Januar:Samstag, 4. Januar:Samstag, 4. Januar:Samstag, 4. Januar:Samstag, 4. Januar: 8.30 Uhr in
SPP; 9.30 Uhr in SC; 10 Uhr in SG;
18.30 Uhr Familienmesse mit den
Sternsingern in SC
Sonntag, 5. Januar -Sonntag, 5. Januar -Sonntag, 5. Januar -Sonntag, 5. Januar -Sonntag, 5. Januar - 9.30 Uhr:
Familienmesse mit den Sternsin-
gern in SG; 10.45 Uhr10.45 Uhr10.45 Uhr10.45 Uhr10.45 Uhr: Hl. Messe
mit den Sternsingern und Kinder-
segnung
Sonntag, 5. JanuarSonntag, 5. JanuarSonntag, 5. JanuarSonntag, 5. JanuarSonntag, 5. Januar - 15 Uhr: Mess-
feier in polnischer Sprache in SG
Montag, 6. JanuarMontag, 6. JanuarMontag, 6. JanuarMontag, 6. JanuarMontag, 6. Januar - 19 Uhr: Fest-
messe in SG mit anschließendem
Neujahrsempfang
Mittwoch, 8. Januar - 19 Uhr: Hl.
Messe mit der Feuerwehr in SG
Hand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische Hilfen
im im im im im AlltagAlltagAlltagAlltagAlltag: Wenn Sie praktische
Hilfe im Alltag benötigen, errei-
chen Sie jemandem vom Team
„Hand in Hand“ unter der Tele-
fonnummer: 0177-188973
Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,
TTTTTel.el.el.el.el. 02834-93350 02834-93350 02834-93350 02834-93350 02834-93350
Öffnungszeiten:
Mo. & Di.: 9 bis 12 Uhr und 15 bis
17 Uhr
Mi.: geschlossen
Do.: 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Fr.: 9 bis 12 Uhr

Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-
seelsorge:seelsorge:seelsorge:seelsorge:seelsorge: 0173 - 2748518
Bücherei St.Bücherei St.Bücherei St.Bücherei St.Bücherei St. P P P P Peter und Peter und Peter und Peter und Peter und Paul,aul,aul,aul,aul, Kir-
chplatz, Öffnungszeiten: Di. 11 bis
12 Uhr, Do. 15 bis 17 Uhr, So. 10
bis 12 Uhr
weitere Infos auch auf unserer
Homepage:
http://kirche-straelen.infohttp://kirche-straelen.infohttp://kirche-straelen.infohttp://kirche-straelen.infohttp://kirche-straelen.info oder
bei
Facebook:Facebook:Facebook:Facebook:Facebook: „Pfarreirat Straelen“
und „Gemeinde St. Peter und Paul
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 10. Januar 2025Freitag, 10. Januar 2025Freitag, 10. Januar 2025Freitag, 10. Januar 2025Freitag, 10. Januar 2025
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
06.01.2025 um 10 Uhr06.01.2025 um 10 Uhr06.01.2025 um 10 Uhr06.01.2025 um 10 Uhr06.01.2025 um 10 Uhr

AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
An- und An- und An- und An- und An- und VVVVVerkauferkauferkauferkauferkauf

Seriöse Frau suchtSeriöse Frau suchtSeriöse Frau suchtSeriöse Frau suchtSeriöse Frau sucht
Pelze, Leder, Taschen, Zinn, Näh- und
Schreibmaschinen, Porzellan, Teppiche,
Münzen, Gemälde, Geigen, Armband-
, und Taschenuhren, Zahngold, Milita-
ria, Rollatoren. Fr.Schwarz:  0163
2414868
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Freitag, 27. DezemberFreitag, 27. DezemberFreitag, 27. DezemberFreitag, 27. DezemberFreitag, 27. Dezember
Markt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-Apotheke
Markt 2, 47638 Straelen, 02834/2600

Samstag, 28. DezemberSamstag, 28. DezemberSamstag, 28. DezemberSamstag, 28. DezemberSamstag, 28. Dezember
Thomas-ApothekeThomas-ApothekeThomas-ApothekeThomas-ApothekeThomas-Apotheke
Thomasstraße 25, 47906 Kempen, 02152/2424

Sonntag, 29. DezemberSonntag, 29. DezemberSonntag, 29. DezemberSonntag, 29. DezemberSonntag, 29. Dezember
Apotheke zur HerrlichkeitApotheke zur HerrlichkeitApotheke zur HerrlichkeitApotheke zur HerrlichkeitApotheke zur Herrlichkeit
Vogt-von-Belle-Platz 6, 47661 Issum, 02835/4488050

Montag, 30. DezemberMontag, 30. DezemberMontag, 30. DezemberMontag, 30. DezemberMontag, 30. Dezember
DrDrDrDrDrachen achen achen achen achen ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Issumer Straße 73, 47608 Geldern, 02831/6979

Dienstag, 31. DezemberDienstag, 31. DezemberDienstag, 31. DezemberDienstag, 31. DezemberDienstag, 31. Dezember
Galenus Galenus Galenus Galenus Galenus ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Markt 36, 47608 Geldern, 02831/5376

Mittwoch, 1. Januar 2025Mittwoch, 1. Januar 2025Mittwoch, 1. Januar 2025Mittwoch, 1. Januar 2025Mittwoch, 1. Januar 2025
Herzog Herzog Herzog Herzog Herzog ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Gelderstraße 28, 47608 Geldern, 02831/1346560

Donnerstag, 2. Januar 2025Donnerstag, 2. Januar 2025Donnerstag, 2. Januar 2025Donnerstag, 2. Januar 2025Donnerstag, 2. Januar 2025
Apotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur Friedenseiche
Friedensplatz 11, 47669 Wachtendonk, 02836/390

Freitag, 3. Januar 2025Freitag, 3. Januar 2025Freitag, 3. Januar 2025Freitag, 3. Januar 2025Freitag, 3. Januar 2025
Martinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-Apotheke
Veerter Dorfstraße 22a, 47608 Geldern, 02831/5081

Samstag, 4. Januar 2025Samstag, 4. Januar 2025Samstag, 4. Januar 2025Samstag, 4. Januar 2025Samstag, 4. Januar 2025
Dorf-ApothekDorf-ApothekDorf-ApothekDorf-ApothekDorf-Apotheke e e e e WWWWWalbeckalbeckalbeckalbeckalbeck
Kevelaerer Straße 2, 47608 Geldern-Walbeck, 02831/9766188

Sonntag, 5. Januar 2025Sonntag, 5. Januar 2025Sonntag, 5. Januar 2025Sonntag, 5. Januar 2025Sonntag, 5. Januar 2025
Rosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-Apotheke
Hochstraße 36, 41334 Nettetal, 02153/2121

Montag, 6. Januar 2025Montag, 6. Januar 2025Montag, 6. Januar 2025Montag, 6. Januar 2025Montag, 6. Januar 2025
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Kirchplatz 2, 47661 Issum, 02835/5250

Dienstag, 7. Januar 2025Dienstag, 7. Januar 2025Dienstag, 7. Januar 2025Dienstag, 7. Januar 2025Dienstag, 7. Januar 2025
Gelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-Cuypers
Clemensstraße 4, 47608 Geldern, 02831/9760255

Mittwoch, 8. Januar 2025Mittwoch, 8. Januar 2025Mittwoch, 8. Januar 2025Mittwoch, 8. Januar 2025Mittwoch, 8. Januar 2025
Thomas-ApothekeThomas-ApothekeThomas-ApothekeThomas-ApothekeThomas-Apotheke
Thomasstraße 25, 47906 Kempen, 02152/2424

Donnerstag, 9. Januar 2025Donnerstag, 9. Januar 2025Donnerstag, 9. Januar 2025Donnerstag, 9. Januar 2025Donnerstag, 9. Januar 2025
Mühlen-ApothekeMühlen-ApothekeMühlen-ApothekeMühlen-ApothekeMühlen-Apotheke
Rathausstraße 19, 47509 Rheurdt, 02845/6686

Freitag, 10. Januar 2025Freitag, 10. Januar 2025Freitag, 10. Januar 2025Freitag, 10. Januar 2025Freitag, 10. Januar 2025
Galenus Galenus Galenus Galenus Galenus ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Markt 36, 47608 Geldern, 02831/5376

Samstag, 11. Januar 2025Samstag, 11. Januar 2025Samstag, 11. Januar 2025Samstag, 11. Januar 2025Samstag, 11. Januar 2025
Cuypers Cuypers Cuypers Cuypers Cuypers ApothekApothekApothekApothekApotheke am Kapuziner e am Kapuziner e am Kapuziner e am Kapuziner e am Kapuziner TTTTTororororor
Ostwall 16, 47608 Geldern, 02831/9283050

Sonntag, 12. Januar 2025Sonntag, 12. Januar 2025Sonntag, 12. Januar 2025Sonntag, 12. Januar 2025Sonntag, 12. Januar 2025
Löwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHG
Venloer Straße 33, 47638 Straelen, 02834/1814

Jeweils ab 9 Uhr bis 9 Uhr Folgetag
Angaben ohne Gewähr
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Evangelische Kirche Straelen-Wachtendonk-Herongen
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche und Johanneskirche und Jona-Kirche

Katholische Kirchengemeinde St. Marien
Gemeindeteil Herongen

www.evangelische-kirche-strae-
len-wachtendonk.de Herzl icheHerzl icheHerzl icheHerzl icheHerzl iche
Einladung zu unseren Gottes-Einladung zu unseren Gottes-Einladung zu unseren Gottes-Einladung zu unseren Gottes-Einladung zu unseren Gottes-
diensten!diensten!diensten!diensten!diensten!
Sonntag, 29. DezemberSonntag, 29. DezemberSonntag, 29. DezemberSonntag, 29. DezemberSonntag, 29. Dezember
11 Uhr - Heilig-Geist-Kirche in
Geldern, Regionalgottesdienst
der Südregion, Pfarrer Streppel
Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 31. 31. 31. 31. 31. Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember,,,,, Silves- Silves- Silves- Silves- Silves-
te rte rte rte rte r
16 Uhr - Jona-Kirche, Gottes-
dienst mit Taizéliedern, Pfarre-
rin Schalenbach

Mittwoch, 1. JanuarMittwoch, 1. JanuarMittwoch, 1. JanuarMittwoch, 1. JanuarMittwoch, 1. Januar
11 Uhr - Heilig-Geist-Kirche Gel-
dern, Regionaler Gottesdienst
der Südregion mit Pfarrer Ralf
Streppel
Sonntag, 5. JanuarSonntag, 5. JanuarSonntag, 5. JanuarSonntag, 5. JanuarSonntag, 5. Januar
DBK, Gottesdienst mit Prädikan-
tin Brigitte Zabel
Einladung zu besonderen Einladung zu besonderen Einladung zu besonderen Einladung zu besonderen Einladung zu besonderen VVVVVerererereran-an-an-an-an-
staltungenstaltungenstaltungenstaltungenstaltungen
Mittwoch, 8. JanuarMittwoch, 8. JanuarMittwoch, 8. JanuarMittwoch, 8. JanuarMittwoch, 8. Januar
19.30 Uhr Jona-Kirche, Wegtr 10
bis 13 Uhr Jona-Kirche; Kinder

ab 5. Klasse: JonaTeens mit Ruth
Rudolph
Immer am MontagImmer am MontagImmer am MontagImmer am MontagImmer am Montag 16.30 bis
18.30 Uhr in der Dietrich-Bon-
hoeffer-Kirche; DieTeens: Treffen
der Kinder ab 3. Klasse zum kre-
ativen Gestalten und Spielen mit
Ruth Rudolph
Immer am DonnerstagImmer am DonnerstagImmer am DonnerstagImmer am DonnerstagImmer am Donnerstag 16.30 bis
18 Uhr in der Dietrich-Bonhoef-
fer-Kirche; MuSi-Teens macht
Pause
Immer am FreitagImmer am FreitagImmer am FreitagImmer am FreitagImmer am Freitag 15.30 bis 18

Uhr Jona-Kirche, Treffen der
Grundschulkinder Jona-Kids mit
Ruth Rudolph
GemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebücherei (Pfarr- und
Gemeindehaus, Bahnstraße 23)
Öffnungszeiten: donnerstags
16.30 bis 17 Uhr und samstags
17.30 bis 18 Uhr Neuigkeiten
bei Instagram:
evangelisch.strawa oder auf un-
serer Homepage
www.evangelische-Kirche-Stra-
elen-Wachtendonk.de

Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen, Bergstraße
- im Pfarrzentrum (Eingang unten),
Telefon 02839 225, Mail. stmari-
e n - w a c h t e n d o n k @ b i s t u m -
muenster.de. ÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeiten:
Mittwoch 15.30 bis 17.30 Uhr
Unsere Pfarrbüros sind bis zum 6.
Januar geschlossen.
Bücherei:Bücherei:Bücherei:Bücherei:Bücherei: Öffnungszeiten: Mitt-
woch 16.30 bis 17.30 Uhr, Sonn-
tag 10.30 bis 11.30 Uhr.
Gottesdienste in Herongen:Gottesdienste in Herongen:Gottesdienste in Herongen:Gottesdienste in Herongen:Gottesdienste in Herongen:
Samstag, 27. Dezember, um 18
Uhr - Hl. Messe
Sonntag, 28. Dezember, um 15.30

Kirche HerongenKirche HerongenKirche HerongenKirche HerongenKirche Herongen

Uhr - Kindersegnung in Wachten-
donk, St. Michael-Kirche
Dienstag, 31. Dezember, um 17
Uhr - Jahresabschlußmesse mit
sakramentalem Segen
Donnerstag, 2. Januar, um 8.30
Uhr - Rosenkranzgebet & um 9
Uhr Hl. Messe
Samstag, 4. Januar, um 10 Uhr -
Aussendung der Sternsinger, um
18 Uhr - Dankmesse der Sternsin-
ger
Donnerstag, 9. Januar, um 8.30
Uhr - Rosenkranzgebet & um 9
Uhr - Hl. Messe

Die Sternsinger machen sich am
Samstag, 4. Januar, auf den Weg
und bringen den Segen
20*C+M+B*25 „Christus Mansi-
onem Benedicat“ (Christus segne
dieses Haus) von Haus zu Haus.
Auch in diesem hoffen wir, dass
wir wieder viele Kinder finden, die
sich für Kinder und deren Lebens-
räume in der ganzen Welt enga-
gieren.
Eingeladen zum Mitmachen bei
unserer Sternsingeraktion sind
alle Kommunionkinder, Messdie-
ner/innen, Firmlinge, Jugendliche
und alle Kinder ab dem 1. Schul-
jahr, die gerne mitmachen möch-
ten. Liebe Mitchristen, öffnen Sie
den Sternsingern Ihre Türen und
unterstützen Sie mit den Königen
die diesjährige Sternsingeraktion

„Erhebt eure Stimme „. Manchmal
kommt es vor, dass die Sternsin-
ger niemanden antreffen oder
nicht alle Straßen besuchen kön-
nen Dann finden Sie die Segens-
zeichen mit einem Spendentüt-
chen entweder in Ihren Briefkäs-
ten oder die Segenszeichen lie-
gen nach dem Rundgang auch in
unseren Kirchen aus.
Vortreffen, Donnerstag, 2. Janu-Vortreffen, Donnerstag, 2. Janu-Vortreffen, Donnerstag, 2. Janu-Vortreffen, Donnerstag, 2. Janu-Vortreffen, Donnerstag, 2. Janu-
ararararar,,,,, um 15 Uhr im Pfarrheim, um 15 Uhr im Pfarrheim, um 15 Uhr im Pfarrheim, um 15 Uhr im Pfarrheim, um 15 Uhr im Pfarrheim,     TTTTTref-ref-ref-ref-ref-
fen aller Sternsinger am Sams-fen aller Sternsinger am Sams-fen aller Sternsinger am Sams-fen aller Sternsinger am Sams-fen aller Sternsinger am Sams-
tag,tag,tag,tag,tag, 4. 4. 4. 4. 4. J J J J Januaranuaranuaranuaranuar,,,,, 9.45 Uhr im Pfarr 9.45 Uhr im Pfarr 9.45 Uhr im Pfarr 9.45 Uhr im Pfarr 9.45 Uhr im Pfarr-----
heim,heim,heim,heim,heim, 10 Uhr -  10 Uhr -  10 Uhr -  10 Uhr -  10 Uhr - Aussendungsan-Aussendungsan-Aussendungsan-Aussendungsan-Aussendungsan-
dacht, 18 Uhr - Messe mit dendacht, 18 Uhr - Messe mit dendacht, 18 Uhr - Messe mit dendacht, 18 Uhr - Messe mit dendacht, 18 Uhr - Messe mit den
Sternsingern.Sternsingern.Sternsingern.Sternsingern.Sternsingern.     Ansprechpartnerin:Ansprechpartnerin:Ansprechpartnerin:Ansprechpartnerin:Ansprechpartnerin:
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